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Mo. 8.00 –12.00 h und 13.30 h – 16.30 h, 
Di. – Fr. 8.00 h – 12.00 h  
Öffungszeiten  
Fürth, 15. Dezember 2020 
 

Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung ab 16. Dezember 2020 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Personensorgeberechtigte, 

wir wenden uns an Sie, um wichtige Regelungen in der Kindertagesbetreuung mitzuteilen. 

Der Bayerische Ministerrat hat am 14. Dezember 2020 beschlossen, die Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflegestellen ab 16.12.2020 zu schließen, wobei eine Notbetreuung zulässig bleibt 
(Voraussetzung ist die Zustimmung am 15.12.2020 durch den Bay. Landtag). 

 Danach sollen folgende Personengruppen eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können:  

 Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, insbeson-
dere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,  

 Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugend-
ämtern angeordnet worden ist,  

 Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII haben,  

 Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung bedroht sind.  

Anders als im Frühjahr wurde diesmal darauf verzichtet, spezielle Berufsgruppen festzulegen, die 
zur Notbetreuung berechtigen. Vielmehr wird auf den Bedarf der Eltern abgestellt. Das Staats-
ministerium, wie auch die Bundesfamilienministerin Giffey appellieren daher an die Eltern, Kinder-
betreuung tatsächlich nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine Betreuung im häuslichen Um-
feld nicht sichergestellt werden kann. Bitte informieren Sie Ihre Kindertageseinrichtung frühzeitig, 
über eventuellen Bedarf an Betreuung. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, wahlweise schöne Weihnach-
ten oder erholsame Feiertage sowie einen guten Start in das neue Jahr 2021, vor allem aber, dass 
Sie gesund bleiben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
Tobias Thiem 
Abteilungsleitung Kindertageseinrichtungen 


